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Fünfte Durchführungsbestimmung* 
zur Verordnung über die Aufgaben 

des Bibliothekssystems bei der Gestaltung 
des entwickelten gesellschaftlichen Systems 

des Sozialismus 
in der Deutschen Demokratischen Republik

— Aufgaben, Arbeitsweise und Struktur 
der den örtlichen Räten unterstehenden 

staatlichen Allgemeinbibliotheken —

vom 27. Januar 1971

Auf der Grundlage von § 21 Abs. 1 der Verordnung 
vom 31. Mai 1968 über die Aufgaben des Bibliothekssy
stems bei der Gestaltung des entwickelten gesell
schaftlichen Systems des Sozialismus in der Deutschen 
Demokratischen Republik (GB. II S. 565) wird im Ein
vernehmen mit dem Minister der Finanzen sowie in 
Übereinstimmung mit dem Bundesvorstand des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes folgendes bestimmt:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Staatliche Allgemeinbibliotheken im Sinne dieser 
Durchführungsbestimmung sind:

Gemeindebibliotheken 
ländliche Zentralbibliotheken 
Stadtbibliotheken in kreisangehörigen Städten 
Stadtbibliotheken in Stadtkreisen 
Stadt- und Kreisbibliotheken 
Stadt- und Bezirksbibliotheken.

• 4. DB vom 4. November 1910 (GBL П Nr. 89 S. 627)

(2) Für die den örtlichen Räten unterstehenden Wis
senschaftlichen Allgemeinbibliotheken der Bezirke fin
det diese Durchführungsbestimmung insoweit Anwen
dung, wie diese Bibliotheken Funktionen einer Stadt- 
und Bezirksbibliothek wahmehmen.

(3) In den Landkreisen, deren Räte ihren Sitz in 
einem Stadtkreis haben, bestehen Kreisbibliotheken. Sie 
nehmen im Kreisgebiet die Aufgaben der Stadt- und 
Kreisbibliotheken entsprechend § 5 wahr, haben jedoch 
— sofern keine andere Regelung vereinbart wird — 
keine örtliche Funktion am Sitz des Rates des Kreises.

(4) Für die nebenberuflich geleiteten Gemeindebiblio
theken und Ausleihstellen ist diese Durchführungsbe
stimmung sinngemäß anzuwenden.

§ 2

Stellung im Bibliothekssystem

(1) Die staatlichen Allgemeinbibliotheken — im fol
genden Bibliotheken genannt — bilden einen territorial 
wirksamen Teilbereich im Bibliothekssystem der Deut
schen Demokratischen Republik.

(2) Sie sind Einrichtungen der örtlichen Räte zur 
Wahrnehmung der Verantwortung der Räte für die 
bedarfsgerechte Literaturversorgung der Bevölkerung 
(§ 18 der Verordnung vom 31. Mai 1968 über die Auf
gaben des Bibliothekssystems bei der Gestaltung des 
entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus 
in der Deutschen Demokratischen Republik). Sie sind 
in örtlichen (Stadt, Gemeinde) Bibliotheksnetzen orga
nisiert und arbeiten in den territorialen (Bezirk, Kreis) 
Netzen der staatlichen Allgemeinbibliotheken zusam
men.


